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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG DES VERGÜTUNGS-
BERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AktG   

An die Panamax New Energy Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main 

 

Prüfungsurteil   

Wir haben den Vergütungsbericht der Panamax New Energy Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 
und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den 
Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.    

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt des Vergütungsberichts.    

 

Grundlage für das Prüfungsurteil   

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG  
(IDW PS 870 (09.2024)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem 
Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend 
beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitäts-management-
standards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 
(09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufs-
satzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unab-
hängigkeit haben wir eingehalten. 

 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats   

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, 
einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner 
sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
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Verantwortung des Wirtschaftsprüfers   

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 
wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein 
Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.    

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 
Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die 
formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG 
haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben 
oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.    

 

  

Berlin, den 29. April 2025  

 
MSW GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
________________________________  
 Dr. Thiere   
 Wirtschaftsprüfer  
   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N L A G E N 
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CORPORATE GOVERNANCE 

 
Vergütungsbericht 

 
Mit Billigung der Hauptversammlung vom 14. Dezember 2021 wurde ein neues Vergütungssystem 
für die Vorstandsmitglieder der Panamax New Energy AG (bis 30.08.2024 Panamax AG), rückwirkend 
per 01.12.2021 eingeführt. Die Haupt-versammlung hat das Vergütungssystem für die 
Vorstandsmitglieder mit einer Zustimmung von 100% der anwesenden Stimmen gebilligt. 

 
A. Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 

1.   Grundlagen und Zielsetzung 
  Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder 

entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten und die 
Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds sowie den Geschäftsumfang und Erfolg des 
Unternehmens unmittelbar zu berücksichtigen. Die Struktur des Vergütungssystems für die 
Vorstandsmitglieder der Panamax New Energy AG zielt auf eine nachhaltige Steigerung des 
Unternehmenswertes und eine erfolgsorientierte Unternehmensführung ab. 

2.   Verfahren 
  Der Aufsichtsrat setzt das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in Einklang mit den 

gesetzlichen Vorgaben in §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG fest. Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat 
externe Berater hinzuziehen, die von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Bei deren Mandatierung 
wird auf ihre Unabhängigkeit geachtet. Die geltenden Regelungen des Aktiengesetzes und der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zur Behandlung von Interessenkonflikten im Aufsichtsrat 
werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des 
Vergütungssystems beachtet. Sollte ein Interessenkonflikt bei der Fest- und Umsetzung sowie 
der Überprüfung des Vergütungssystems auftreten, wird der Aufsichtsrat diesen ebenso 
behandeln wie andere Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds, sodass 
das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beschlussfassung oder, im Falle eines 
schwereren Interessenkonflikts, auch an der Beratung nicht teilnehmen wird. Sollte es zu 
einem dauerhaften und unlösbaren Interessenkonflikt kommen, wird das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen. Dabei wird durch eine frühzeitige Offenlegung 
etwaiger Interessenkonflikte sichergestellt, dass die Entscheidungen vom Aufsichtsrat nicht 
durch sachwidrige Erwägungen beeinflusst werden. 

  Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung zur 
Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 
Vergütungssystem nicht, wird nach § 120a Abs. 3 AktG spätestens in der darauffolgenden 
ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vorgelegt. 

  Das Vergütungssystem wird durch den Aufsichtsrat regelmäßig überprüft. Bei jeder 
wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 
Vergütungssystem nach § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG der Hauptversammlung zur Billigung 
vorgelegt. 

  Das vorliegende Vergütungssystem gilt für die Vergütung aller Vorstandsmitglieder der 
Panamax AG (ab 30.08.2024: Panamax New Energy AG) ab dem 1. Dezember 2021. 
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3.   Erläuterungen zur Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung 

  Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils für das bevorstehende 
Geschäftsjahr die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmitglied fest. 
Richtschnur hierfür ist gemäß § 87 Abs. 1 S. 1 AktG, dass die jeweilige Vergütung in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds 
sowie zur Lage der Gesellschaft steht, die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe 
übersteigt und auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Panamax New Energy 
AG ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck werden sowohl externe als auch interne 
Vergleichsbetrachtungen angestellt. 

  Bei der Beurteilung wird sowohl die Vergütungsstruktur als auch die Höhe der Vergütung der 
Vorstandsmitglieder insbesondere im Vergleich zum externen Markt (horizontale 
Angemessenheit) sowie zu den sonstigen Vergütungen im Unternehmen (vertikale 
Angemessenheit) gewürdigt. Für den externen Vergleich werden hierbei Peer Groups 
herangezogen, die aus vergleichbaren Unternehmen im Geschäftsfeld Beteiligung-
sunternehmen zusammengestellt sind. 

  Bei der vertikalen Angemessenheit wird unternehmensintern die Relation der Vergütung der 
Vorstandsmitglieder zur Vergütung der Gesamtbelegschaft ermittelt und diese Relation mit 
der zuvor genannten Peer Group verglichen und auf Marktangemessenheit geprüft, wobei 
auch die zeitliche Entwicklung der Vergütung berücksichtigt wird. Der Aufsichtsrat legt fest, 
wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind und wie die 
Vergütung im Vergleich dazu beurteilt wird. 

 

4.   Bestandteile des Vergütungssystems 
  Die Vergütung des Vorstandsmitglieds besteht aus einer festen, monatlich zahlbaren 

erfolgsunabhängigen Festvergütung (Grundvergütung) in Höhe von insgesamt bis zu EUR 
200.000,00 p.a., welche die Aufgaben und Leistungen der Vorstandsmitglieder berücksichtigt. 
Eine variable Vergütungskomponente ist aktuell nicht vorhanden, kann aber vereinbart 
werden. 

  Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen sind in der erfolgsunabhängigen Festvergütung 
enthalten. 

  Für den Fall, dass keine erfolgsabhängigen variablen Vergütungskomponenten vereinbart 
werden, besteht die Vergütung des Vorstandsmitgliedes zu 100% aus erfolgsunabhängigen 
Komponenten (Festvergütung sowie Sachbezüge und Nebenleistungen). Für den Fall, dass 
erfolgsabhängige variable Vergütungskomponenten vereinbart werden, soll sich die relative 
Verteilung zwischen festen und variablen Vergütungsbestandteilen an nachfolgender 
Vorgabe orientieren: 

 
· Feste Vergütungsbestandteile 

(Festvergütung sowie Sachbezüge und 
Nebenleistungen):  

66 2/3% 

· Variable Vergütungsbestandteile 
(Bonus):  

33 1/3% 
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 Die einzelnen Vergütungskomponenten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
  1. Erfolgsunabhängige Komponenten 
  1.1. Jahresfestgehalt 

  Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, die sich 
insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert. 
Das individuell festgelegte Jahresfestgehalt (Fixeinkommen) wird monatlich in zwölf gleichen 
Teilen ausgezahlt. 

  1.2. Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen 
  Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen können insbesondere Sachleistungen wie 

Dienstwagen, die Zur-Verfügung-Stellung von Telekommunikationsmitteln, den Ersatz von 
Dienstreisekosten, einen an den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung orientierten 
Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Fortzahlung der Bezüge bei 
Krankheit, Unfall und Tod enthalten. 

  2. Erfolgsabhängige Vergütungskomponenten (Bonus) 
  Sofern künftig vereinbart, sollen sich die Ziele für die Gewährung des Bonus vornehmlich am 

wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens orientieren. Sie sollen sich insbesondere an den 
Ressortzuständigkeiten des jeweiligen Vorstandsmitglieds ausrichten. Hierbei ist eine 
Kombination aus finanziellen Kennzahlen, Milestones (projekt- oder unternehmensbezogen) 
und sogenannten „soft facts“ zulässig. Jedoch ist auch eine Beschränkung auf einzelne 
Kategorien von Zielen zulässig. 

  Eine anteilige Zielerreichung kann vorgesehen werden. Der Zeitraum für die Zielerreichung soll 
zwischen einem und drei Geschäftsjahren betragen. 

 

5.   Festlegung der Maximalvergütung 
  Nach § 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG ist es erforderlich, in dem Vorstandsvergütungssystem die 

Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder festzulegen. Die Maximalvergütung wird für die 
Vorstandsmitglieder wie folgt festgelegt und orientiert sich an den jeweils maximal möglichen 
erfolgsunabhängigen Vergütungskomponenten und den erfolgsabhängigen Vergütungskom-
ponenten. Zwischen der Panamax New Energy AG und den Vorständen Mathias Schmid und 
Armin Schulz besteht kein Dienstvertrag. Unter der Massgabe, dass die Gesellschaft einen 
operativen Geschäftsbetrieb aufnimmt, soll der Dienstvertrag mit den Vorständen Mathias 
Schmid und Armin Schulz eine Festvergütung von bis zu EUR 200.000,00 vorsehen. 

  Die künftige Vergütungsstruktur soll für jedes Vorstandsmitglied eine Maximalvergütung in 
Höhe von EUR 250.000,00 p.a. inklusive etwaiger Bonuszahlungen vorsehen. 

 

6.   Laufzeit der Dienstverträge und Kündigungsfristen 
  Die jeweiligen Dienstverträge enden mit dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds aus dem 

Vorstand der Gesellschaft, gleich aus welchem Grund. Die Dienstverträge sind an die 
organschaftliche Bestellung als Vorstandsmitglieder gekoppelt und enden, ohne dass es einer 
besonderen hierauf gerichteten Erklärung eines der Vertragspartner bedarf, wenn auch die 
organschaftliche Bestellung als Vorstandsmitglieder endet. 

 Die Laufzeit des zukünftigen Dienstvertrages mit Vorständen soll eine Laufzeit von bis zu 3 
Jahren haben.  
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Vergütung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 

1. Vorstandsvergütung 

Im Geschäftsjahr 2024 waren folgende Vorstände für das Unternehmen tätig: 

- 01.01.2024 – 31.12.2024 Herr Mathias Schmid 
- 01.01.2024 – 31.12.2024 Herr Armin Schulz 

 
Die tätigen Vorstände bezogen im Geschäftsjahr 2024 keine Vergütung. Das an der 
Hauptversammlung vom 14.12.2021 gebilligte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 
wurde nicht auf die Tätigkeit von Herrn Mathias Schmid und Herrn Armin Schulz angewandt, da die 
Gesellschaft keinen operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen hat (siehe Pt. 5 des Vergütungs-
systems für Vorstandsmitglieder). 
 
Die Bestellung von Herrn Mathias Schmid erfolgte bis zum 31.12.2027. 
 
Die Bestellung von Herrn Armin Schulz erfolgte bis zum 10.12.2028. 

 
2. Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2024 
 
Die Gesamtvorstandsbezüge für das Geschäftsjahr 2024 lagen bei EUR 0,00. 
 
3. Grundvergütung für das Geschäftsjahr 2024 
 
Die Grundvergütung betrug im Geschäftsjahr 2024: 
 
Herr Mathias Schmid: EUR 0,00 
Herrn Armin Schulz:  EUR 0,00 
 
4. Versorgungszusage für das Geschäftsjahr 2024 
 
Es wurden keine Versorgungszusagen geleistet, so dass keine Pensionsrückstellungen gebildet 
werden mussten. 
 
5. Variable Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024 nach den bisherigen und dem ab 
01.12.2022 gültigen System 
 
Es wurden keine variablen Vergütungen geleistet. 
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6. Gewährte und geschuldete Vergütungen im Geschäftsjahr 2024 
 
Da die Panamax New Energy AG auch im Geschäftsjahr 2024 keine Vergütungen (fest und variable 
Vergütung) an ihre Vorstandsmitglieder geleistet hat, wird auf eine tabellarische Darstellung 
verzichtet. 
 
7. Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Tätigkeit als Vorstand 
 
Die Gesellschaft hat keine Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Tätigkeit als 
Vorstand erbracht. 
 
8. Vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderungen de Vergütung der Mitglieder des 
Vorstandes mit der Ertragsentwicklung und der durchschnittlichen Vergütung der Mitarbeiter 
der Panamax New Energy AG 
 
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024, wie auch im Geschäftsjahr 2023, keine Vergütungen an 
ihre Vorstandmitglieder geleistet und keine Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesellschaft verzichtet 
daher auf eine vergleichende Darstellung. 
 
9. Aktienoptionsprogramme 
 
Aktienoptionen sind weder Bestandteile des «bisherigen Vergütungssystems» noch des am 
14.12.2021 durch die Hauptversammlung gebilligten Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder. 
 
10. Angaben zu Claw-Back-Regelungen 
 
Es gab keine Rückforderung von Vergütungsbestandteilen der Vorstände im Geschäftsjahr 2024. 
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B. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Die konkrete Höhe der Vergütung des Aufsichtsrates war bis zur Hauptversammlung vom 
14.12.2021 in den Satzungen (§13) geregelt. Danach betrug die jährliche feste Vergütung für das 
einzelne Mitglied des Aufsichtsrates EUR 10.000, für den Vorsitzenden EUR 15.000. 
 
An der Hauptversammlung vom 14.12.2021 wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Dieser 
Satzungsänderung wurde durch 100% der anwesenden Stimmen zugestimmt. Mit gleichem Votum 
wurde über die konkrete Vergütung des Aufsichtsrates ein Beschluss gefasst: 
 
a) Satzungsänderung 

§ 13 der Satzung der Panamax New Energy AG erhält folgende Fassung: 
 
„§ 13 Vergütung des Aufsichtsrats 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Vergütung, die durch die 

Hauptversammlung festgesetzt wird. 
(2) Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur für einen Teil des Geschäftsjahres an, 

bestimmt sich die Vergütung gemäß Absatz (1) bis (2) pro rata temporis. Dabei erfolgt 
eine Aufrundung auf volle Monate. 

(3) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die ihm bei Wahrnehmung seines Amtes 
entstandenen Auslagen ersetzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats einen eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsvergütung 
entfallenden Umsatzsteuerbetrag erstattet, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft 
die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser 
in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.“ 

 

a) Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG 
 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Mitglieder 
des Aufsichtsrats Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Tätigkeit, 
insbesondere der Festlegung der Grundsätze der Geschäftsführung sowie Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur 
langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben 
der Erstattung ihrer baren Auslagen und der jeweils auf die Vergütung und die Auslagen 
anfallenden Umsatzsteuer jeweils eine feste jährliche Vergütung. Eine variable 
Vergütungskomponente ist nicht vorhanden. Nach Auffassung der Panamax New Energy AG 
ist eine reine Festvergütung besser geeignet, die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder 
zu stärken und ihren Aufwand angemessen zu vergüten. 
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Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit gewährt 
wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft unterscheidet, 
kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. 

 
Für Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des jeweiligen 
Geschäftsjahres angehören, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Die Vergütung wird 
nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Jahresabschluss für das jeweilige 
Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 

 
Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende Beschlussfassung 
zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die Hauptversammlung wird das 
Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung unterzogen. 
 

b) Beschlussfassung über die konkrete Vergütung 
 

„Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird mit Wirkung ab dem Tag nach der 
Hauptversammlung vom 14. Dezember 2021 (d.h. ab 15. Dezember 2021) neu festgesetzt. 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für seine Tätigkeit ab dem 15. Dezember 2021 eine 
jährliche Vergütung von EUR 3.500,00. Bei unterjähriger Bestellung oder unterjährigem 
Ausscheiden wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
erhält – ggf. zeitanteilig für die Dauer der Amtsausübung – das Doppelte der regulären 
Vergütung.“ 

 
 

1. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 
 
 

Aufsichtsratsmitglied Feste Vergütung 2023 (EUR) Feste Vergütung 2024 (EUR) 
Achim Weber (Vors.), bis 
19.01.24 

7.000  583 

Firus M. Mettler, bis 19.01.24   3.500  292 
Naschaat Siam, bis 19.01.24   3.500   292 
Wolfgang Müller-Gülich, (Vors.) 
ab 19.01.2024  

n/m 
  

7.000 

Alexander Stichnoth, 19.01. – 
30.08.24 

n/a 2.333 

Florian Hoerthlehner, 19.01. – 
30.08.24 

n/a 2.333 

Guangzeh Li, ab 30.08.24 n/a 1.458 
Dr. Yuping Zhou, ab 30.08.24 n/a 1.458 
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2. Weitere Angaben 
 
Es wurden keine Sitzungsgelder oder sonstige variable Vergütungen gewährt. 
 
Mitglieder des Aufsichtsrates, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 
angehörten, erhalten zeitanteilig die entsprechende Vergütung. 
 
3. Directors- & Officers-Versicherung (D&O) 
 
In Übereinstimmung mit den Vorgaben des § 93 Abs. 2 AktG hat die Panamax New Energy AG für 
alle Mitglieder des Vorstandes eine D&O-Versicherung gegen Risiken aus dessen beruflicher 
Tätigkeit für die Gesellschaft abgeschlossen, die jeweils einen Selbstbehalt von mindestens 10% des 
Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des 
Vorstandsmitglieds vorsieht. Für die Mitglieder des Aufsichtsrates der Panamax New Energy AG hat 
die Gesellschaft D&O-Versicherung abgeschlossen, die ebenfalls einen entsprechenden 
Selbstbehalt vorsehen. 
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C. Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung und der jährlichen Veränderung der Vergütung 

1. Ertragsentwicklung 
In TEUR 2020 2021 Veränderung 

in % 
2022 Veränderung 

in % 
2023 Veränderung 

In %  
2024 Veränderung 

 
Jahresüberschuss gemäß 

HGB 
185 -74  -140% -109 -47% 15 114% -90  - 700% 

 
2. Durchschnittliche Vergütung des Arbeitnehmers 

In TEUR 2020 2021 Veränderung 
in % 

2022 Veränderung 
in % 

2023 Veränderung 
In %  

2024 Veränderung 
 

Durchschnittliche Anzahl 
Mitarbeiter 

0 0  n/m 0 n/m 0 n/m 0 n/m 

Durchschnittsgehalt 
berechnet auf 

Vollzeitäquivalenzbasis 

0 0 n/m n/m n/m n/m n/m n/m n/m 

 
3. Vorstandsvergütung 

In TEUR 2020  2021 Veränderung 
in % 

2022 Veränderung 
in % 

2023 Veränderung 
In %  

2024 Veränderung 
in % 

 
Armin Schulz, ab 
11.12.2023 1) 

     0 n/m 0 n/m 

Mathias Schmid, ab 
17.01.2023 2) 

     0 n/m 0 n/m 

Alexander Kersting, ab 
03.03.2021 bis 17.01.2023 3) 

  0  n/m  0  n/m  0  n/m      

Qiying Ju ab 23.03.2018 bis 
03.03.2021 4) 

0  0  n/m             

1) Mit Herrn Schulz besteht kein Dienstvertrag, es erfolgte keine Vergügung im Geschäftsjahr 2024 
2) Mit Herrn Schmid besteht kein Dienstvertrag, es erfolgte keine Vergütung im Geschäftsjahr 2024 
3) Mit Herrn Kersting bestand kein Dienstvertrag, es erfolgte keine Vergütung  
4) Mit Frau Qiying Ju bestand kein Dienstvertrag, es erfolgte keine Vergütung  
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4. Aufsichtsratsvergütung 1) 

In TEUR 2020 2) 2021 2)3) Veränderung 
in % 

2022  
 

Veränderung 
in % 

2023  Veränderung 
In %  

2024  Veränderung 
in % 

 
Wolfgang Müller-Gülich, 
AR-Vorsitzender ab 
19.01.2024 

       7.000 n/m 

Florian Hoertlehner, AR-
Mitglied von 19.01.24-
30.08.2024 

       2.333 n/m 

Alexander Stichnoth, AR-
Mitglied von 19.01.24-
30.08.2024 

       2.333 n/m 

Guangzeh Li, AR-Mitglied 
ab 30.08.2024 

       1.458 n/m 

Dr. Yuging Zhou, AR-
Mitglied ab 30.08.2024 

       1.458 n/m 

Achim Weber, AR-
Vorsitzender ab 15.12.2021 
bis 19.01.2024 

  0,3  n/m  7.000  n/m  7.000  0,00  583  -83,43%  

Alexander F. Metter, AR-
Mitglied ab 15.12.2021- 
19.01.2024 

  0,1  n/m  3.500  n/m  3.500  0,00  292 -83,43% 

Naschaat Siam. AR-Mitglied 
ab 15.12.2021 – 19.01.2024 

 0,1  n/m  3.500  n/m  3.500  0,00   292 -83,43% 

Matthias Schroeder, AR-
Vorsitzender ab 15.03.2015 - 
14.12.2021 

15 14,3 -4,70              

Prof. Shuyu Zhang AR- 
Mitglied ab   15.03.2015 - 
14.12.2021 

10  9,6 -4,00             

Hartwig Traber AR-Mitglied 
ab 16.03.2018 - 14.12.2021 

7  9,6 -4,00             
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1) Bei der Berechnung der Aufsichtsratsvergütung wird nicht zwischen einem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Aufsichtsrats-Mitglied unterschieden. 

Die Angabe des/der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden unterbleibt daher in der Übersicht. Alle Angaben erfolgen ohne etwaige gesetzliche Umsatzsteuer. 
2) Die satzungsgemäße Vergütung betrug in den Geschäftsjahren 2020 und vom 01.01.2021 bis zum 14.12.2021 TEUR 10, der AR-Vorsitzende das 1,5 fache eines AR-

Mitgliedes 
3) Die Hauptversammlung vom 14.12.2021 hat das Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder gebilligt und die konkrete Vergütung beschlossen: 

Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine fixe Vergütung von TEUR 3,5 pro Geschäftsjahr, der AR-Vorsitzende das 2-fache eines AR-Mitgliedes 
 
 
 
 
Panamax New Energy AG 
28.04.2025  

 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend "Wirtschaftsprüfer" genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinbtlck auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Bemfsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. DerAuftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
desAuftragsverhältnisses insbesondere fürAngebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die cfer mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
Prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oderAuszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
ehe nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie Z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl. ) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio.   beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-

genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio.   in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des hlerstellers
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
Steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betrieüsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hin'sichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, Z. B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zurGeltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.




